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Loveparade-Strafverfahren:  
Die Anklagevorwürfe 

 

Fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung (im Amt) 

 

Im Loveparade-Strafverfahren prüft die 5. große Strafkammer des 

Landgerichts Duisburg derzeit die von der Staatsanwaltschaft erhobe-

nen Vorwürfe gegen die Beschuldigten im sogenannten Zwischenver-

fahren. Dabei prüft die Kammer unter anderem, ob das den Beschuldig-

ten vorgeworfene Verhalten Straftatbestände verwirklicht und ob die tat-

sächlichen Umstände, auf die die Anklage sich stützt, in einer etwaigen 

Hauptverhandlung voraussichtlich bewiesen werden können. Diese 

zeitaufwändige Prüfung dauert derzeit an. Eine Entscheidung kann je-

denfalls nicht vor Ablauf der derzeit bis Mitte September laufenden 

Stellungnahmefristen erfolgen. Wegen der Einzelheiten zum Verfah-

rensablauf verweise ich auf die Presseerklärung vom 12.02.2014.  

 

Die Anklagevorwürfe lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

Die 10 Beschuldigten sollen durch Fehler bei der Planung und/oder Ge-

nehmigung dazu beigetragen haben, dass bei der Loveparade am 

24.07.2010 in Duisburg insgesamt 21 Menschen ums Leben kamen und 

mehr als 650 Menschen verletzt wurden. Auch soll gegen Auflagen ver-

stoßen bzw. deren Einhaltung nicht überwacht worden sein. Die Getöte-

ten stammten aus Deutschland, Australien, den Niederlanden, Spanien, 

Italien und China. Die 18 exemplarisch zum Gegenstand der Anklage 

gemachten Körperverletzungen betreffen 17 Veranstaltungsbesucher, 

darunter fünf aus Duisburg, und einen bei der Veranstaltung eingesetz-

ten Polizeibeamten.  

 

Die Anklage geht davon aus, dass das Zu- und Abgangssystem zur 

Veranstaltung am Nachmittag des 24.07.2010 aufgrund von Fehlern 

zusammenbrach, die bereits in einer unzureichenden Planung angelegt 

waren. Durch den starken Zustrom von Besuchern habe sich ein Perso-
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nenstau auf der Zugangsrampe gebildet. Der immense Druck in dieser 

Menschenmenge habe dann zu den 21 Todesfällen und den – teilweise 

schweren – Verletzungen geführt.  

 

Als Mitarbeiter der Veranstalterin L. GmbH sind der 43-jährige Kersten 

S., der 37-jährige Johann S., der 54-jährige Lutz W. und der 61-jährige 

Günther S. angeklagt. Diese sollen als Gesamtleiter, Produktionsleiter, 

Sicherheitsverantwortlicher und technischer Leiter des Projekts bei der 

L. GmbH verantwortlich gewesen sein. Ihnen wird unter anderem vor-

geworfen, ein ungeeignetes Zu- und Abgangssystem für die Veranstal-

tung geplant zu haben, mit dem die Besucher nicht sicher auf das Ver-

anstaltungsgelände geführt werden konnten. Insbesondere die als Zu- 

und Abgang zu dem Gelände im Bereich des ehemaligen Duisburger 

Güterbahnhofs genutzte sogenannte östliche Rampe soll zu eng gewe-

sen sein, um die prognostizierten Besucherströme, denen die tatsächli-

chen in etwa entsprochen haben sollen, aufnehmen zu können.  

 

Es soll für diese Beschuldigten vorhersehbar gewesen sein, dass es im 

Verlauf der Veranstaltung zwangsläufig zu lebensgefährlichen Situatio-

nen kommen musste, da zu viele Menschen auf engem Raum zusam-

mengedrückt würden.  

 

Angesichts der mit der Veranstaltung verbundenen baulichen Maßnah-

men, unter anderem der vorgesehenen Einzäunung, hat die Veranstal-

terin eine Baugenehmigung beantragt, die beim Amt für Baurecht und 

Bauberatung der Stadt Duisburg bearbeitet wurde. In diesem Zusam-

menhang werden sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg angeklagt. 

 

Beschuldigt werden der 67-jährige Jürgen D., die 48-jährige Anja G. und 

der 55-jährige Reimund D., die bei der Stadt Duisburg in leitender Funk-

tion tätig waren, nämlich als damaliger für Stadtentwicklung zuständiger 

Beigeordneter, als Amtsleiterin des Amtes für Baurecht und Baubera-

tung und als zuständiger Abteilungsleiter. Diesen wirft die Staatsanwalt-

schaft vor, das Baugenehmigungsverfahren nicht ordnungsgemäß be-

aufsichtigt zu haben. Bei pflichtgemäßer Überwachung der ihnen unter-

stellten Mitarbeiter, so der Vorwurf, wären die schwerwiegenden Pla-

nungsfehler erkannt und die beantragte Genehmigung nicht erteilt wor-
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den. Der Abteilungsleiter sei dabei für die Überwachung des Prüfungs-

teams, die Amtsleiterin für die Überwachung des Prüfungsteams und 

des Abteilungsleiters und der Beigeordnete für die Überwachung der 

Amtsleiterin verantwortlich gewesen.  

 

Den drei weiteren städtischen Mitarbeitern wird vorgeworfen, die bean-

tragte Genehmigung erteilt zu haben, ohne dass die formellen und in-

haltlichen Voraussetzungen dafür nach der Bauordnung des Landes 

Nordrhein-Westfalen und der Sonderbauverordnung des Landes 

Nordrhein-Westfalen vorlagen. Dabei handelt es sich um den 52-

jährigen Ralf J., den 52-jährigen Peter G. und den 59-jährigen Ulrich B. 

Die Anklage geht davon aus, dass alle drei Sachbearbeiter ein Geneh-

migungsteam bildeten. In formeller Hinsicht habe insbesondere das er-

forderliche Einvernehmen zu dem in der Sonderbauverordnung erwähn-

ten Sicherheitskonzept unter Beteiligung von Polizei, Feuerwehr und 

Rettungsdienst gefehlt. Inhaltlich sei die Sicherheit der Besucher auf-

grund von Planungsfehlern nicht gewährleistet gewesen.   

 

Der tragische Verlauf der Veranstaltung soll für die beschuldigten städti-

schen Mitarbeiter aufgrund ihrer Kenntnisse aus Planungsunterlagen 

und Besprechungen vorhersehbar gewesen sein. 

 

Allen zehn Beschuldigten wird vorgeworfen, darüber hinaus die Verant-

wortung für eine zusätzliche Verengung der östlichen Rampe am Ver-

anstaltungstag zu tragen. Die an der schmalsten Stelle 18,28 Meter 

breite Rampe soll am Veranstaltungstag durch aufgestellte Zäune auf 

10,59 Meter verengt gewesen sein. Den Mitarbeitern der Veranstalterin 

wird insoweit vorgeworfen, gegen Auflagen aus der Baugenehmigung 

verstoßen zu haben. Die Anklage geht davon aus, dass die östliche 

Rampe nach der Genehmigung von Hindernissen frei gehalten werden 

musste. Den städtischen Bediensteten wird in diesem Zusammenhang 

vorgeworfen, die Einhaltung der Genehmigungsbedingungen pflichtwid-

rig nicht kontrolliert zu haben. Insbesondere habe der damalige Beige-

ordnete die Mitarbeiter des Bauamtes rechtswidrig davon entbunden, 

am Veranstaltungstag eine abschließende Kontrolle vorzunehmen. 

Alle Beschuldigten sollen sich daher der fahrlässigen Tötung in Tatein-

heit mit fahrlässiger Körperverletzung schuldig gemacht haben, wobei 

http://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_pi/PI_strafvorschriften.pdf
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die Anklage hinsichtlich der städtischen Mitarbeiter jeweils von einer 

fahrlässigen Körperverletzung im Amt ausgeht. Die drei leitenden Funk-

tionsträger der Stadt sollen die Tat durch Unterlassen begangen haben, 

die übrigen Beschuldigten durch ihre jeweiligen Handlungen. 

 

*** 

 

Weitere Informationen für Pressevertreter 

Jeweils aktuelle Informationen zum Loveparade-Strafverfahren und wei-

tere Hintergrundinformationen, wie Erläuterungen zum Ablauf und den 

Begrifflichkeiten eines Strafverfahrens, finden Sie auf der Internetseite 

des Landgerichts Duisburg unter 

 

www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade. 

 

Für das Loveparade-Strafverfahren hat die Pressestelle einen geson-

derten Email-Verteiler eingerichtet, über den die Presseerklärungen und 

etwaige weitere Informationen verteilt werden. Sie können sich unter 

Angabe von Name, Medium und Telefonnummer für diesen Verteiler 

registrieren durch Email an 

 

pressestelle@lg-duisburg.nrw.de. 

http://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade
mailto:pressestelle@lg-duisburg.nrw.de?subject=Presseverteiler%20Loveparade-Verfahren

